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Antwort  bi t te unter Anführung der G Z an die Abte i lungsmail 
 

 
 
 
 
 
Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Berufsreifeprüfungsgesetz                

geändert wird; 
Begutachtung; Stellungnahme 

 
 

Zum mit der do. oz. Note übermittelten Gesetzesentwurf samt Beilagen nimmt das 

Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst wie folgt Stellung: 

I. Zum Gesetzestext: 

Zu Z 5 (§ 4 Abs. 2 weitere Sätze): 

Im letzten Satz sollte das Wort „auch“ mangels erkennbaren Sinngehaltes entfallen. 

Am Ende wäre ein Anführungszeichen zu setzen. 

Zu Z 6 (§ 4 Abs. 3): 

Die Hervorhebung „Abweichend von § 1 Abs. 1“ erscheint als überflüssig.  

Die unpersönliche Passivkonstruktion „darf angetreten werden“ sollte gemieden wer-

den. 

Zu Z 8 (§ 7 Abs. 5 erster Satz): 

Sprachrichtiger als „sind“ wäre „ist“, da der Einschub „im Falle …“ eine elliptische 

Satzkonstruktion erzeugt. 

13/SN-185/ME XXIII. GP - Stellungnahme zu Entwurf elektronisch übermittelt 1 von 2

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.

www.parlament.gv.at



 

II. Zu Vorblatt und Erläuterungen: 

1. Zum Vorblatt: 

Sub titulo „Inhalt/Problemlösung“ sollte unter Punkt 2. vor dem Wort „Ermöglichung“ 

das Wort „der“ entfallen. 

2. Zum Allgemeinen Teil der Erläuterungen: 

Sub titulo „Hauptgesichtspunkte des Entwurfs“ sollte es im zweiten Absatz statt 

„Maßnahe“ „Maßnahme“ lauten. 

3. Zum Besonderen Teil der Erläuterungen: 

In den Erläuterungen zu Z 2 sollte das Wort „betracht“ groß geschrieben werden. 

 

Diese Stellungnahme wird im Sinne der Entschließung des Nationalrates vom 6. Juli 

1961 u.e. auch dem Präsidium des Nationalrats zur Kenntnis gebracht. 

 

8. Mai 2008 
Für den Bundeskanzler: 

Georg LIENBACHER 
 
 
Elektronisch gefertigt
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